
besagten Operation unterzogen und dadurch auch mangelnden Ehewillen bekundethat,
Da aber, scheint, der Mann Siıinn geändert hat und andererseıtsdoch nNıcC.  ht
sicher ist ob die Öperation vollen Erfolg hatte und der Operierte dadurch dauernd
ımpotent wurde, 18 iIsSt die Eheschließung gemäß Cal 1068 &2 nıcht Zz7u ern.

Nıcht hindern ist ferner die Eheschheßung des Mannes otestan-
tischen Irauung Da alg Katholik (} die katholische Eheschließungsform gebunden

(can. 1099 S 1 IL, 2), C wurde durch die evangelische Trauung das Hindernis des
Ehebandes nıcht begründet weshalb als kirchlich ledig ZAU betrachten IsSt., Wohl aber
hat sich St. durch die Eheschließung VOLFr dem protestantischen Pfarrer die dem
Ordinarıus vorbehaltene Exkommunikation ach Cal 2319, S 1, ZUSCZOSCH. Zur Los-
sprechung VO.  5 dieser iırchenstraife benötigt der VO.  S iıhm rwählte Beichtvater
Vallmacht VO.  — seıten des Oberhirten.

KEine weıtere rage betrifft endlich die Zugehörigkeit des St. ZUI0 K ommunısmus,
Da Cr führender Kommunist wWäar und dıe materialistische und christentumsfeindliche
Lehre des Kommunısmus bekannte und verbreıtete, hat das elikt der Apostasıe
egangen und sich dadurch die für dieses elikt angedrohten Strafen (insbesondere
die dem Apostolischen Stuhle besonders vorbehaltene Exkommunikation, vgl Can 2314
S 1) ZUSCZOSCH. Da P.S  S sıch uln fientlichen Straffall handelt, Ist der Ortsordi-

oder c1iL VO.  5 besonders Bevollmäcchtigter (z der Pfarrer) Jä8 Absolutian
berechtigt. el hat St Bekehrung VOor diesem und ‚ Wl Zeugen durch
förmliche Abschwörung ZU bekräftigen (can. 2314, 2 Mit der Lossprechung für den
ußeren Bereich ist S t auch für den G(Gewissensbereich vVvVonxn der Zensur losgesprochen
(can > daß 41 VO  S jedem Beichtvater von sec1iNlenl den losgesprochen
werden kann Bezüglich der Eheschließung bestehen für St einstıgen
Stellung Kommunismus heute eine Schwierigkeiten, da J schon SeITt ‚:WwWel

Jahren der arteı nıcht mehr angehört. Wäre aber heute och führender Kommunist,
dann WAar:‘ die Eheschließung mıt Z W. nıcht als schehe (wegen Vorliegens
des impedimentum mixtae religi0n1s ach an> sondern als Ehe mıt
Apostaten gemäß Can, 1065 verboten‘?). Der Pfarrer brauchte Trauung die KEr-
laubnis des rtsoberhirten, die dieser aber DUr ach den für Mischehen geltenden
Bestimmungen der Canones 1061 (Vorliegen e1Nes dringenden Grundes, Leistung der
Kautionen und Siıcherheit ezu  Lnlglich ihrer Erfüllung), 1102 Verbot der heiligen Riten
be1 der Trauung) und 1109 (Trauung außerhalb der Kirche) geben dürtfte.

Graz Univ.-Profi. Trummer

Ungültig ispens VOmn [n Ehehindernis ? 1n Pfarrer aus der Schweiz legte
dem Schreiber dieses Artikels folgenden Fall VOT „Kın lediger katholischer ÄArzt
heiratete C1M| ledige protestantische Tochter. Vor der Ehe bestand die allgemeine
Überzeugung, diese Tochter se1l protestantisch getauft ach der Eheschliebung
stellte S1C. heraus, daß S16 iberhaupt nıcht getauft IST. Der Pfarrer des Bräutigams
hatte Dispens ab impedimento mıxtae relig10n1s gebeten. Thalten hat
VO Ordinarıus GFallı das übliche vorgedruckte Reskript mıt der Dıspens _

pedimento miıxtae religionis © ad cautelam, disparıtatıs cultus. Im vorgedruckten
Vergleiche Biıdagor Monitor Eccles., 1949 55 OttavıJıanı Apollinarıs 1949

102 105 Anders Regatıllo, Ius Sacramentarium, Santander 1949 16 1247 I2 4 (3), nach
dem führende Kommuniısten den Häretikern gleichzustellen sınd un!: ihrer Eheschließung mıt

Katholiken das verbietende Hindernis der Bekenntnisverschiedenheit entgegensteht.
Sıehe ber dagegen dıe Ausführungen VO.: Lodos dem Buche „Interpretatio et JTurispru-
dentia Codieis lurıs Canonicı ed ertla, Santander 1953 Annotationes 6617



Pastoralfragen40  Past($i'äiffagen {  Text, den ich beilege, heißt es in der 3. Linie, der Oréinafius besitze auf Grund der  Quinquennalfakultäten die potestas dispensandi . . . et etiam super disparitate cultus,  ad cautelam, quoties prudens dubium oriatur de collatione baptismi partis acatholicae.  Frage: Wer muß dieses prudens dubium haben? Die Dispenswerber oder der  Dispensator ? Die Nupturienten und der Pfarrer hatten keinen Zweifel weder über die  Tatsache der Taufspendung noch über deren Gültigkeit, wenigstens bei der Einreichung  der Dispens und bei der Trauung. Nach der Trauung handelte es sich wiederum nicht  um einen Zweifel der Eheleute und des Pfarrers, sondern um ein klares Wissen der  Unterlassung der Taufe. Muß der Ordinarius generell ein prudens dubium über Taufen  Andersgläubiger pflegen ?  Frage: Die Brautleute gaben die Kautelen im  lHinblick auf die Befreiung vom  Hindernis der mixta religio. Ist dies rechtsgenügend für das schwerere Hindernis der  Kultusverschiedenheit ? Sie wollten sich von einem impedimentum impediens be-  freien, nicht von einem impedimentum dirimens.  Frage: Ist anzunehmen, daß beim S. Officium ein Procedere von Erfolg gekrönt  sein könnte, sofern das hiesige Offizialat die eventuelle Klage abweist ? Was kann ich  dann unternehmen ?“  Das Formular lautet: Auctoritate Apostolica . . . ad quinquennium Nobis concessa,  facta etiam potestate subdelegandi, si opus sit, dispensandi justis gravibusque acce-  dentibus causis super impedimento mixtae religionis, et etiam super disparitate cultus,  ad cautelam, quoties prudens dubium oriatur de collatione baptismi partis acatho-  licae, dummodo cautum omnino sit conditionibus ab ecclesia praescriptis, et Nos  moraliter certi simus easdem impletum iri (A.A.S. 1932, pag. 25), videlicet, de amo-  vendo a catholico conjuge perversionis periculo, ac de universa prole utriusque sexus  in catholicae religionis sanctitate omni baptizanda et educanda, declarata insuper  parti catholicae obligatione, qua tenetur, prudenter curandi conversionem conjugis  ad fidem catholicam, utentes dispensamus Orat...... A Cathole. ...ra de E  °  °  ab impedimento mixtae religionis (vel etiam dispar. cultus) et........... .... procla-  mationibus ut cum acatholic.........0.0.0.0000000 0000nr reek ..... Matrimonium contrahere  libere et legitime valeat, cum cautiones praefatae jam datae sint. Causae dispen-  sationis sunt:  00 00000000  Die erste Frage lautet also: „Wer muß dieses prudens dubium haben ? Die Dispens-  werber oder der Dispensator ?“ Ohne Zweifel der Dispensator; denn er ist verantwort-  lich für die Dispens, welche er gemäß dem Formular erteilt. Zweitens fragt der Pfarrer:  „Muß der Ordinarius generell ein prudens dubium über Taufen Andersgläubiger  pflegen ?“ Die Antwort muß lauten: Nein, denn das Formular setzt ja voraus, daß  er nicht immer einen Zweifel über die Spendung der Taufe haben muß. Wozu denn  das „quoties“ ? Auch der Pfarrer hatte keinen Zweifel und hat auch durch sein Bitt-  gesuch dem Bischof gar keinen Zweifel suggeriert. Da aber die Römische Kurie ungültige  Ehen wegen eines vielleicht obwaltenden Hindernisses der Kultusverschiedenheit  vermeiden will, fügt sie bei der Dispensvollmacht von der Bekenntnisverschiedenheit  einen „hypothetischen“ Zweifel in das Formular. Daher hat jeder Dispensator, welcher  nach dem Formular dispensiert, die generelle, aber „hypothetische“ — quoties —  Absicht, gemäß dem Formular zu dispensieren.  Die dritte Frage faßt der Pfarrer in die Worte zusammen: „Die Brautleute gaben  die Kautelen im Hinblick auf die Befreiung vom Hindernis der mixta religio. Ist dies  rechtsgenügend für das schwerere Hindernis der Kultusverschiedenheit ? Sie wollten  sich von einem impedimentum impediens befreien, nicht von einem limpedimentumText, den iıch beilege, heißt der Linie, der Ordinafius besitze auf Grund der
Quinquennalfakultäten die dispensandı e et1am P disparıtate cultus,
ad cautelam; quoties prudens dubium orlatur de collatione baptısmı partıs acatholicae.

Frage Wer muß dieses prudens dubium haben ? Die Dispenswerber oder der
Dispensator Die Nupturienten und der Pfarrer hatten keinen Ziweifel weder ber die
Tatsache der Taufspendung noch über deren Gültigkeit, wenigstens be1i der FKınreichung
der Dispens und beı der JIrauung ach der Irauung handelte sıch wıederum nıcht

einen Zwweiftel der Eheleute un: des Pfarrers, sondern N eın klares W:  1sSsen der
Unterlassung der aule der Ordinarius generell eın prudens dubium über Taufen
Andersgläubiger püegen

Frage: Die Brautleute gaben die Kautelen 1im ' Hinblick auf die Befreiung VO.
Hındernis der mıxta religi0. Ist dies rechtsgenügend für das schwerere Hındernis der
Kultusverschiedenheit ? Sie wollten siıch VOon einem ımpedimentum ıimpediens be-
freıen, nıcht VO:  o ınem impedimentum dirimens.

Frage: Ist anzunehmen, daß beim Offiecium eın Procedere voxn KErfolg gekrönt
eın könnte, sofern das hiesige Offizialat die eventuelle Klage abweist Was kann ich
dann unternehmen ?66

Das Formular lautet: Auctoritate Apostolica ad quınquennNı1um Naobis CONCESSAE,
facta eti1am potestate subdelegandı, S1 OPDUS sıt, dispensandi Justis graviıbusque ACCC-
dentibus Causlıs ımpedimento mıxtae religionis, eti1am P disparıtate cultus,
ad cautelam, quoties prudens dubium orlatur de collatione baptısmı partıs acatho-
licae, dummodao CautLum omnına S1it condı:tioniıbus eccles1ia praescrptis, Nos
moralıter certı 1LMUS easdem ımpletum (A.A.S 1932, pas 295), videlicet, de amn o-
vendo A catholico con]juge pervers1o0n1s periculo, de unıversa prole utrıusque SCXUuS

catholicae religi0n1s sanctıtate OMnı baptizanda educanda, declarata Insuper
partı catholicae obligatione, ua tenetur, prudenter curandı Conversionem cCon]jugısad fidem catholicam, utentes dispensamus Orat catholie......

impedimento mixtae religi0n1s (vel eti1am dispar cultus)40  Past($i'äiffagen {  Text, den ich beilege, heißt es in der 3. Linie, der Oréinafius besitze auf Grund der  Quinquennalfakultäten die potestas dispensandi . . . et etiam super disparitate cultus,  ad cautelam, quoties prudens dubium oriatur de collatione baptismi partis acatholicae.  Frage: Wer muß dieses prudens dubium haben? Die Dispenswerber oder der  Dispensator ? Die Nupturienten und der Pfarrer hatten keinen Zweifel weder über die  Tatsache der Taufspendung noch über deren Gültigkeit, wenigstens bei der Einreichung  der Dispens und bei der Trauung. Nach der Trauung handelte es sich wiederum nicht  um einen Zweifel der Eheleute und des Pfarrers, sondern um ein klares Wissen der  Unterlassung der Taufe. Muß der Ordinarius generell ein prudens dubium über Taufen  Andersgläubiger pflegen ?  Frage: Die Brautleute gaben die Kautelen im  lHinblick auf die Befreiung vom  Hindernis der mixta religio. Ist dies rechtsgenügend für das schwerere Hindernis der  Kultusverschiedenheit ? Sie wollten sich von einem impedimentum impediens be-  freien, nicht von einem impedimentum dirimens.  Frage: Ist anzunehmen, daß beim S. Officium ein Procedere von Erfolg gekrönt  sein könnte, sofern das hiesige Offizialat die eventuelle Klage abweist ? Was kann ich  dann unternehmen ?“  Das Formular lautet: Auctoritate Apostolica . . . ad quinquennium Nobis concessa,  facta etiam potestate subdelegandi, si opus sit, dispensandi justis gravibusque acce-  dentibus causis super impedimento mixtae religionis, et etiam super disparitate cultus,  ad cautelam, quoties prudens dubium oriatur de collatione baptismi partis acatho-  licae, dummodo cautum omnino sit conditionibus ab ecclesia praescriptis, et Nos  moraliter certi simus easdem impletum iri (A.A.S. 1932, pag. 25), videlicet, de amo-  vendo a catholico conjuge perversionis periculo, ac de universa prole utriusque sexus  in catholicae religionis sanctitate omni baptizanda et educanda, declarata insuper  parti catholicae obligatione, qua tenetur, prudenter curandi conversionem conjugis  ad fidem catholicam, utentes dispensamus Orat...... A Cathole. ...ra de E  °  °  ab impedimento mixtae religionis (vel etiam dispar. cultus) et........... .... procla-  mationibus ut cum acatholic.........0.0.0.0000000 0000nr reek ..... Matrimonium contrahere  libere et legitime valeat, cum cautiones praefatae jam datae sint. Causae dispen-  sationis sunt:  00 00000000  Die erste Frage lautet also: „Wer muß dieses prudens dubium haben ? Die Dispens-  werber oder der Dispensator ?“ Ohne Zweifel der Dispensator; denn er ist verantwort-  lich für die Dispens, welche er gemäß dem Formular erteilt. Zweitens fragt der Pfarrer:  „Muß der Ordinarius generell ein prudens dubium über Taufen Andersgläubiger  pflegen ?“ Die Antwort muß lauten: Nein, denn das Formular setzt ja voraus, daß  er nicht immer einen Zweifel über die Spendung der Taufe haben muß. Wozu denn  das „quoties“ ? Auch der Pfarrer hatte keinen Zweifel und hat auch durch sein Bitt-  gesuch dem Bischof gar keinen Zweifel suggeriert. Da aber die Römische Kurie ungültige  Ehen wegen eines vielleicht obwaltenden Hindernisses der Kultusverschiedenheit  vermeiden will, fügt sie bei der Dispensvollmacht von der Bekenntnisverschiedenheit  einen „hypothetischen“ Zweifel in das Formular. Daher hat jeder Dispensator, welcher  nach dem Formular dispensiert, die generelle, aber „hypothetische“ — quoties —  Absicht, gemäß dem Formular zu dispensieren.  Die dritte Frage faßt der Pfarrer in die Worte zusammen: „Die Brautleute gaben  die Kautelen im Hinblick auf die Befreiung vom Hindernis der mixta religio. Ist dies  rechtsgenügend für das schwerere Hindernis der Kultusverschiedenheit ? Sie wollten  sich von einem impedimentum impediens befreien, nicht von einem limpedimentumprocla-mationibus Cumm acatholiec .....UÄ .  ...>>Ö.Ä  000000 0000000000008 matrımonıum contrahere
Lbere Jegitime valeat, CUu: cautliones praefatae jJam datae sınt. Causae dispen-satıon1]ıs Sun:

Die TSTEe Frage lautet also: „Wer muß dieses prudens dubium haben Die Dispens-werber oder der Dispensator 9“ Ohne Zweıitel der Dispensator; denn ist veranLıwort-
lıch für die Dispens, welche gemäß dem KFormular erteilt. Zweitens iragt der Pfarrer
„Muß der Ordinarius generell eln prudens dubium über Taufen Andersgläubigerpflegen 9“ Die Antwort muß lauten: Neın, ennn das YFormular ja VOraus,
er nıcht immer ınen Zweıiftel über die Spendung der Taufe haben muß Wozu denn
das „quoties” uch der Pfarrer hatte keinen Zweifel und hat auch durch seılın Bıitt-
gesuch dem Bischof SAr keinen Zweıtel suggerlert. Da aber dıe Römische Kurie ungültigeEhen SC eines vielleicht obwaltenden Hindernisses der Kultusverschiedenheit
vermeiden wiall, fügt sS1€e bei der Dispensvollmacht VO  > der Bekenntnisverschiedenheit
ınen „hypothetischen“ Zweifel das Formular. Daher hat jeder Dispensator, welcher
ach dem YFormular dispensiert, die generelle, aber „hypothetische“ quotliesAbsıcht, gemä. dem Formular dispensieren.

Die driıtte Frage faßt der Pfarrer die Worte 99  1€ Brautlieute gabendie Kautelen 1m. Hinblick auf die Befreiung VO. Hindernis der mıxta religi0. Ist dies
rechtsgenügend für das schwerere Hindernis der Kultusverschiedenheit ? Sie wollten
1C. VO.  S einem impedimentum ıimpediens befreien, nıcht VO.  - ı1nem }impedimentum



Pastoralfragen
dirimens.“ Diese rage löst der Kodex sélbst Can, 1071, und auch das Formular
verlangt eıne besonderen Bürgschaften, wWwenin das „quoties” sıch bewahrheitet.

Das viıerte Bedenken lautet: „Ist anzunehmen, daß beım Offiecium eın rocedere
VOo  S Erfolg gekrönt eın könnte, sofern das hiesige Offizialat die eventuelle age
abweıst Was kann iıch unternehmen ‘;‘4 Ich glaube nıcht, daß eın Vorgehen ın diesem
Yalle VO.  } Erfolg gekrönt eın wiırd; als Gründe möchte iıch anführen: Can 1070, Q 2,
bestimmt: „Wurde eın Teil der Ehegatten ZU  S eıt des Eheabschlusses allgemein für
getauft gehalten oder seiıne auie zweıfelhaft, muß IMNan, w1e€e Can. 1014 Sagtı,
S lange der Gültigkeit der Ehe festhalten, bıs sıcher bewlesen ıst, daß der eine Teıl
getauft ist, der andere nıcht.“ Nun aber steht die Rechtsvermutung dafür, daß der
Bischof tatsächlich VO Hindernis der Kultusverschiedenheit dispensieren konnte
und dispensieren wollte un!: daß das Offßeium die Absicht hatte, unbedingt die
Vollmacht geben ZUT Dispens, WeLN ach der Irauung sıch herausstellte, daß die
betreffende Person nıcht zweılelhaft getauft Wäar, sondern überhaupt dıe 'Taufe
nıcht empfangen hatte.

Diesen Gedankengang entwickelte die S. R. Rota „Videntibus quınque in der
Sentenz VO August 1926 (Decisiones 5S.R. vaoal. 318—325). Der HKall
lag Livıus heiratete nach dem Tode seiner ersten Frau eIne Schwägerin Alıic  19
Als diese Ehe ınen unglücklichen Verlauf nahm, klagte Ahicia auf Ungültigkeit der
Ehe der Ungültigkeit der Dispens VO.  5 der Schwägerschaft, erteilt VOo damaligenApostolischen Administrator von F  1ume. Das Diözesangericht sprach 117 1924
die Ungültigkeit der Eihe aus; die zweıte Instanz der 5.R. Rota fällte a 25 Mai 1925
eın ungünstiges Urteil (Le. vol. X VIL, 195—3207). Die Klägerin behauptete: Die
Dispens War ungültig, zunächst we die Brautleute nıcht unter der Jurisdiktion des
Dispensators standen (non subditiı Can., 201, H; zweıtens fehlten die kanonischen
Bedingungen für die Anwendung des Can. 1045, denn al och lange nıcht alle
Vorbereitungen Hochzeıt getroffen; ferner konnte, objektiv gesprochen, die
Eheschließung ohne wahrscheinliche Gefahr eines großen achteiles lange VOI-
choben werden, bis VO. Apostolischen Stuhl Dispens erteilt werden konnte.

Das Gericht zweıter Instanz hob hervor, daß die Dispensvollmachten auch für
Nichtuntergebene (peregrini) Anwendung finden (can 20L1, 1); ferner betonte das
Urteıil, daß die Absıicht des Gesetzgebers besondere Berücksichtigung verdiene (can. 18);diese Absicht des Gesetzgebers habe 1m Dekret der Konsistorialkongregation„Proxima sacra“ VO. 25 Aprıl 1913 (Acta Ap Sedis, A 190) seinen Ausdruck gefunden.Es heißt da  T1Nn, die Bischöfe hätten durch das NeEue€eE (Üesetzhbuch eine weıtgehendeVollmacht erhalten, daß s1e die Strenge des Gesetzes mildern könnten, sooaft „der
Nutzen der Kirche un! das Seelenheil erfordert“. VWie dieselbe hl Konsistorial-
kongregation arz  e° 1919 (1 ©: XL, 120) erklärte, sınd die besonderen Vollmachten
ußerhalb des kirchlichen Gesetzbuches gewä worden, ” Zweifelsfällen OLK ZU-

beugen und ınem wichtigen Punkte w1e E)ihetfällen Gewissensnöte
vermeıden“. Die erteilten Vollmachten verlangen also ıne weıte Auslegung. Endlich
macht das Urteil darauf aufmerksam, daß SANZz besonders Eheangelegenheiten den
Satz des römıschen Rechtes beanspruchen können: „Jede milde Auslegung ıst
für die Gültigkeit der Akte ın Anspruch nehmen, daß ach der Lehre des Julian

15 De rebus dub 34, S richtig 12) der betreffende Akt her Geltung habe
als keine Geltung“ (Sign. Apost. De anıla arz  se. 1920, Acta Ap Sedis, ALL, 257)Die Rota-Entscheidung für anıla VO Yebruar 1919 findet S1C.  h Decisiones

vol XL, 15 —36; vgl Varsavien. 1926 ©: vol 169 ad 3



Da HUn die Klägerin von der negativen Sentenz den folgenden Turnus appellierte,wurde am August 1926 wıederum ein negatıves rteil gefällt. Die Sentenz legtzunächst die Grundsätze über das kanonische Dispenswesen, besonders erecht,
dar und erklärt mıt Angabe der Rechtsgründe, der Apostolische Administrator
VO.  - Fiume gültig dispensiert habe; auch wenn selbst eine Vollmacht ur Dispens
gehabt hätte, hätte die Kirche gemäß Can. 209 die urısdıktion erganzt, da eın
posıtıver, wıirklich gut begründeter Zweıitel bezüglich der Jurisdiktion vorlag.

Der folgende Fall, welcher Frage och deutlicher beleuchtet, ist die Causa
Burdigalen, vom arz  eb 1942 C volX 123—140), welche direkt VO.  S der
Dispens der Kultusverschiedenheit spricht. Der HKall Jag Der Jude Vedastus be-
kehrte sıch mıiıt 13 Jahren ZAU katholischen Glauben:;: KriegeEdiente

als Offiziıer 1m französischen Heer. Ende Januar 19138 fragte iıhn seın jJüdischer Vater:
Wiıllst du nıcht Georgia heiraten, eın reiches jüdisches Mädchen Ja, sagte der Jüng-ling, unter der Bedingung, daß iıch Soldat bleiben kann Der Vater sagte Die och-
zeıt wurde während des Urlaubs E 26 Juni 1918 gefeiert. Am 30 Juni 1933 wurde
die Eihe getrennt. Yebruar 1934 klagte Vedastus beım kırchlichen Gericht auf
Ungültigkeit seiner Ehe, gestutzt auf den Rechtsgrund des Can 1092 (Nichterfüllungder Bedingung). Am Maı 1937 wurde ın Bordeaux eın negatıves Urteil gefällt.Der Kläger appelierte ach KRKom Der Advokat bat, daß die Romana Rota neben
dem Klagegrund der nıcht rfüllten Bedingung auch och über 1nen age-
grund entscheiden dürfe, na über die Ungültigkeit der VO. Erzbischof VO.  5
Bordeaux erteilten Dispens voxn der Kultusverschiedenheit. Der Kläger behauptetedie ngültigkeit der Dispens, da der Bischof VO Hindernis der Kultusverschie-
denheit VO.  5 der Bekenntnisverschiedenheit dispensiert habe (genau der
der Schweiz); ferner se1l die Dispens ohne die kanonischen Dispensgründe und ohne
die vorgeschriebenen Bürgschaften für die katholische Erziehung des €s erteilt
worden.

Die Sentenz pricht zunächst VOo  n den Dispensvollmachten des 1SCHOIS un: gehtauf den KEınwand eın Der Bischof dispensierte wohl vonxn der Bekenntnisverschiedenheit,nicht aberVO trennenden Ehehindernis der Kultusverschiedenheit. Daraufntwortete:
die Richter: Der Bischof hat allerdings einen Irrtum begangen, da glaubte, handle
sich un Bekenntnisverschiedenheit. Aber, erklärt das Urteil, der Irırtum chadet
nıcht der Gültigkeit der Dispens; gilt Can.,. 104, der also lautet: „Der Irrtum macht
eln Rechtsgeschäft folgenden ‚welı Fällen ungültig: a) WEe.: sıch auf das VWesen
der Sache beziıeht, WeLN sich auf eLWAaSsS bezieht, das einer unerläßlichen Be-
dingung geworden ist. In anderen Fällen ist eiIn KRechtsgeschäft eines Irrtums,
der unterlaufen ıst, gültig, sofern das (Gesetz nıcht anderweitige Bestimmungen enthält.“
Der Irrtum, den der Bischof begangen hat, andert nıcht das Wesentliche der Dispens;kommt auf die Dispens selbst . die erteılte. Man kann doch vernünftigerweisenıcht as!  9 der Bischof hatte die Absicht UF weıt dispensieren, als auf dem
Papier stand. Kr hatte doch siıcher die Absicht, weıt dispensieren, „als 1C. kann

Aus diesen Ausführungen dürfte wohl hervorgehen, daß die Gültigkeit der Eıhe
der Schweiz AaUuSs dem Mangel der Dispens aum angefochten werden kann Eine

andere Frage A  ware: Hat der Bräutigam die feste Absicht gehabt, 1Ur eın christliches
Mädchen heiraten Hat die empfangene 'Taufe der Braut als Bedingung geseLztDann könnte die Ehe diesem KRechtsgrund angefochten werden. och ıne andere
Möglichkeit wurde 1n Betracht SCZOSCN. Würde der erteilten Dispens der Papstfür diesen FYall, durch den e1in. unschuldiger Katholik betroffen wurde, die Dispens



vinculo naturalı matrımon1u Privilegium Petrinum erteilen Diese Möglichkeiist nıcht ausgeschlossen. Salvo melhliore jJudicio.
Gerleve Westf.) Dr G'erhard Oesterle 0.5

Mitteilungen
Tausend Jahre formen eiIn Buch Gedanken eiıner wichtigen Neuerscheinung!

Die abbinische Literatur gleicht iınem verschlungenen Labyrinth, DUr wenigen
zugänglich, einem verborgenen Schatz 1m Acker, VO.  S wenıgen gesucht, ıner emd-
artıgen Perle, die die Kaufleute des Ostens m das Abendland gebrac haben. Das
Judentum hat auf seiner W anderung durch die Erdenvölker deshalb seinen Weg
nıcht verloren, weiıl iıhm die Öllampe der Tharah voranleuchtete. Das en der
israehtischen W eisen kreiste daher, in der alten eıt mehr als Jetzt, das Buch der
Bücher, um . ‚ die Bibel des Alten TVTestaments. nsonderheit Waren die Psalmen nıcht
bloß das Liederbuch der Synagoge, sondern auch das Trostbuch der KEinsamen. Was
W under, wenin eın SaAaNZES Jahrtausend ınen Kranz un die unverwelklichen
Lieder Davıds wand, 111 dem cdıe Wegstationen der W anderung sichtbar werden.

1, Was ist eın Midrasch istSubstantivzur Verbalwurzel darasch suchen,
forschen und müßte dementsprechend miıt Untersuchung, Forschung wledergegeben
werden. Damit kommen wir aber 1n eın SanNnz falsches Geleise, handelt sıch doch
nıcht umm wıssenschaftliche Forschungen und Untersuchungen, sondern E eın hterarı-
sches Genus anderer Art Wenn miıt Predigt übersetzen, nähern
der richtigen Spur Die ıbel mußte jeder (Jeneration NDNEeEu erschlossen werden. Darüber
nachzudenken, War Aufgabe der Schriftgelehrten. Aber wı1ıe soll 111 den Sinn der
Schrift ausschöpfen ? S1e 1st. Gottes W ort, (soatt aber ıst unendlich. Hat die €  ge
Schrift also nıcht auch (Jottes Unendlichkeit teil Daher entwickelte sıch der Spruch:
95  1€ Schrift hat siebzig Sinne.  c Siebzig fußt auf der heiligen Siebenzahl und meınt
daher ınen unendlichen Sınn. Diese Unendlichkeit nımmt Nnun jeweils einzelnen
Betrachter die orm seines Gefäßes an Wenn dieses auch VOoO. ıst, hat och lange
nıcht 1€ Fülle Gottes erfaßt. Daher das nı]ıe ermüdende, immer wieder D  S ansetzende

PDenken und Kreisen un das Wort der Schrift VWır würden Sagen, dadurch der
frommen Phantasie Tür und 'Tor geöfinet ist. och diese der Bibelbetrachtung
entsprang aus dem Glauben und wollte Glauben wecken. Sie steht daher
erster 13  ını1€e Dienste israelıitischer Glaubensverkündung. Ihr zuständiger Ort war
der Synagogengottesdienst. Die Midraschim sınd daher keineswegs wıssenschaft-
liche Predigten and VO.  > Schrifttexten. Dabei darf auch der Begriff „Predigt“

2inıcht allzustraff gefaßt werden. VWie der Barockzeıt, findet sıch auch 1n diesen „Pre-
digten“ eine „Melange of Man y things“, eine Mischung VO.  5 vielen Dingen. Ks geht die
ede vVon Kohl und Königen, VO.:  5 Rettich und Rüben, voxn Armen und Reichen und
nıcht zuletzt auch VOoO heben (sott und seinem Messias (XVIL) Der Zusammenhang
vVvonxn Schrift und Erklärung grenzt manchen Stellen „Grandiose“. Die :Wwel
köstlichen Öltropfen, die VOo Barte Aarons träufeln, werden seelenruhig mıt den ZzW el
Steinen verglichen, die dam seinem orn hinschleuderte, daß der erste FHeuer-
funke entsprang (Ps 133, 1) Kıne solche Predigtart hat sich sıcher dem Gedächtnis
eingeprägt. Nun wurden aber die Predigten nıe als (Fanzes weıterüberliefert, den

William Braude, THE MIDRASH PSALMS Translated TOMmM the Hebrew and
Aramaic. Yale Judaica Series, Volume ALLL, F New Haven, Connecticut, USA, 1959,.


